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An alle Mitgliedsorganisationen                       im Juni 2010 
 
 
 
 

AKTUELL – WICHTIG –  INTERESSANT! 
 
INFO-Veranstaltung zur neuen Dienstleistungs- Informationspflichten-Verordnung!!  
 

Am 17. Juni 2010 um 19.00 Uhr ( bis ca. 20.30 Uhr) in den Räumen der  
Rechtsanwaltskammer Berlin, Littenstrasße 9, 10179 Berlin 

4. OG. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
leider macht Brüssel auch vor der Fußball WM nicht Halt. Am 17. Mai 2010 ist die Dienstleistungs-
Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV) in Kraft getreten (BGBl. I S. 267). Allein der Begriff lässt 
uns schaudern.  
 
Keiner will sich gerne mit dem Inhalt der Verordnung beschäftigen. Als Verband der Freien Berufe ist 
es auch unsere Aufgabe, Sie über die Folgen der Nichtbeachtung dieser Verordnung umgehend zu in-
formieren und Schaden von Ihnen abzuwenden; es besteht Umsetzungsbedarf. Deswegen haben wir 
noch vor der Sommerpause und zu Beginn der Fußball WM Herrn Rechtsanwalt und Notar Herbert 
Schons für einen kurzweiligen und nicht weniger informativen Vortrag gewinnen können.  
 
Auch die Fußballbegeisterten können zwischen den Spielen seinem Vortrag lauschen. Für Ge-
tränke und kleinem Imbiss wird gesorgt. 
 
Die DL-InfoV schreibt in Umsetzung der europäischen Dienstleistungsrichtlinie auch Freiberuflern vor, 
welche Informationen sie Mandanten und Kunden künftig von sich aus und auf Anfrage zur Verfügung 
stellen müssen. 
 
Freiberufler mit eigener Internetpräsenz können über ihre Website die Pflichtangaben einstellen und 
damit die Vorgaben erfüllen. Dies ist dringend zu empfehlen: Bei einem Verstoß gegen die Vorgaben 
dieser Verordnung laufen Sie Gefahr, nicht nur abgemahnt und auf Schadensersatz in Anspruch ge-
nomme zu werden sondern auch, dass ein Bußgeld verhängt wird. 
 
Die neuen Pflichtangaben ergänzen bestehende Informationspflichten, insbesondere die Impres-
sumspflicht nach § 5 Telemediengesetz (TMG). Hinzu kommen u. a. ungefragte Angaben zur Berufs-
haftpflichtversicherung und zu verwendeten allgemeinen Geschäftsbedingungen. Auf Anfrage sollen 
den Mandanten Angaben zur Berechnung der Gebühren oder einem Kostenvoranschlag gemacht 
werden. 
 
Was verbirgt sich hinter der DL-InfoVO, warum ist sie gerade von den Freiberuflern zu beachten und 
warum duldet die Umsetzung der Verordnung keinen Aufschub. Dazu wird  

 
Rechtsanwalt und Notar Herbert Schons, Vizepräsident Rechtsanwaltskammer Düsseldorf 

 
am 17. Juni 2010, von 19:00 bis ca. 20:30 Uhr 

 
einen kurzen Vortrag halten. Herr Rechtsanwalt Schons wird Sie und Ihre Mitglieder in sehr anschauli-
cher, leicht verständlicher und auch unterhaltsamen Art, mit dieser Verordnung vertraut machen.  
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